
1. Gutachten 

TOP:·,_, 

Werkausschuss NürnbergBad 

Sitzungsdatum 17.07.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bäder der Stadt 
Nürnberg (BäderGebS - BädGebS) 

Abstimmungsergebnis: 

D einstimmig 

D angenommen I beschlossen, mit 

D abgelehnt, mit Stimmen 

D angenommen mit großer Mehrheit 

D abgelehnt mit großer Mehrheit 

Beschlusstext: 
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Der Werkausschuss begutachtet die beiliegende Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Gebühren für die Benutzung der Bäder der Stadt Nürnberg (BäderGebS - BädGebS) und empfiehlt 
dem Stadtrat, diese Satzung zu erlassen. 
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Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bäder 
der Stadt Nürnberg (BäderGebS- BädGebS) vom 22. April2013 (AmtsblattS. 142), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 31. März 2015 {Amtsblatt S.141) 

Vom ........... . 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgaben
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April1993 (GVBI. S. 264), zuletzt ge
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 11. März 2014 (GVBI. S. 70), folgende Satzung: 

Art. 1 

1. § 2 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Etwaige Nutzungseinschränkungen z.B. durch Schul- oder Vereinsschwimmen, Kurs
angebote oder ähnliche Veranstaltungen führen weder zum Entfall noch zur Ermäßigung 
der Gebühr. Dies gilt auch für Nutzungseinschränkungen aufgrund technischer Störungen 
sowie für wetterbedingte Nutzungseinschränkungen der Freibäder." 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) ln Abs. 1 werden die Wörter "in den Hallenbädern Katzwangbad und Langwasserbad 
werden die Gebühren" durch die Wörter "im Hallenbad Katzwangbad wird die Gebühr" er
setzt. 

b) ln Abs. 3 wird das Wort "Neues" gestrichen. 

c) ln Abs. 4 Nr. 2 wird nach den Wörtern "sind nicht übertragbar." folgender Satz einge
fügt: 
"Ist durch eine ärztlich bescheinigte Krankheit von mehr als 15 Kalendertagen der 
Schwimmbadbesuch nicht möglich, kann nach Vorlage der ärztlichen Bescheinigung eine 
Verlängerung der Halbjahreskarte für den Zeitraum ab dem 16. Tag der Krankheit erfol
gen." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Abs. 1 werden die Wörter "in den Hallenbädern Katzwangbad und Langwasserbad 
werden die Gebühren" durch die Wörter "im Hallenbad Katzwangbad wird die Gebühr" er
setzt. 

b) ln Abs. 2 wird das Wort "Neues" gestrichen. 
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4. Anlage 1 erhält folgende Fassung: 

"Anlage 1 - Gebühren für den öffentlichen Badebetrieb (§ 3} 

Hallenbad Katzwangbad Gebühren in EUR 
Feier-

Tarif Tarif abend- Nach- 20-er 
Tarif I Tarif II 111 IV tarif gebühr Karte 

Erwachsene 4,30 74,00 

Ermäßigte Gebühr - 2,90_ ·-·- ·---~Q,OQ_ 
Kinder und Jugendliche 2,10 

~---

31,00 

Kinder und Jugendliche mit 
Nürnberg-Pass 1,60 __ g:1,0Q_ 

... 

Gruppe 1 6,10 1 Oi ,00 

Gruppe 2 9,50 155,00 
Familie 1 - 6,10 101,00 

·----··- ·- --
Familie 2 9,50 155,00 
Freibäder Westbad, Stadion-
bad_.!!.~~-Naturgartenbad --- --
Erwachsene 4,30 2,80 74,00 
Ermäßigte Gebühr 2,90 2,00 50,00 
Kinder und Jugendliche 2,10 1,40 31,00 
Kinder und Jugendliche mit 
Nürnberg-Pass 1,60 1,20 24,00 
Gruppe 1 6,10 4,00 101,00 

---- -·- -
Gruppe 2 9,50 6,90 155,00 
Familie 1 6,10 4,00 101,00 
Familie 2 9,50 6,90 155,00 
Hallenbäder Nordostbad, Süd-
stadtbad und Langwasserbad 
Erwachsene 4,30 6,40 8,40 1,00 74,00 

- --- ·-· 
Ermäßigte Gebühr 2,90 4,20 5,70 1,00 50,00 
Kinder und Jugendliche 2,10 2,90 3,80 0,50 31,00 
Kinder und mit Nürnberg-Pass 1,60 2,10 2,80 0,50 24,00 
Gruppe 1 6_!_10 8,90 11,40 1,30 101 ,oq -=--
Gruppe 2 9,50 13,70 18,10 1,70 155,00 
Familie 1 6,10 8,90 11,40 1,30 101,00 
Familie 2 9,50 _ __:13,70 18,10 1,70 155,0Q ---·-·---
Halbjahreskarte für alle Bäder 

. Haupt- Neben-
(§ 3 Abs. 4 Nr. 2) für den Ein- karte 
tritt in den Tarifen I und II karte 

Familie --
Erwachsene 180,00 150,00 
Ermäßigte Gebühr 117,00 101,00 
Kinder und Jugendliche 106,00 93,00 " - . 
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5. Anlage 2 erhält folgende Fassung: 

"Anlage 2 -Gebühren für den öffentlichen Saunabetrieb (§ 4) 

Gebühren in EUR 
Sauna im Hallenbad Vier Zwei 
Katzwangbad Tageskarte Stunden Stunden Nachgebühr 

-·-- .. 
Erwachsene 12,00 1--------- -··- -•-H-- -----·-
Ermäßigte Gebühr 9,80 
Kinder und Jugendliche 7,80 

Sauna in den Hallenbädern Süd-
stadtbad und Lang_wasserbad 

Erwachsene 17,60 14,00 12,00 1,00 .. 
Ermäßigte Gebühr 16,60 12,40 10,50 1,00 
Kinder und Jugendliche 10,60 7,80 6,50 0,50 

Geldwertkarte für alle Saunen Betrag Ermäßigung -
100,00 5v. H. 

200,00 10 V. H. 

500,00 15 V. H. 
Pfandgebühr für Geldwertkarte 

Jwird bei Rückgabe erstattet) 6,00 " -----"------

6. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

ln der Rubrik "Sonstige Gebühren" werden die Wörter "Verlust des elektronischen Da
tenträgers für 20er-Karte und Halbjahreskarte" durch die Wörter "Verlust eines elektroni
schen Datenträgers" ersetzt. 



7. Anlage 4 erhält folgende Fassung: 

"Anlage 4 -Gebühren für die Nutzung durch Schulen, Vereine und Gruppen (§ 6) 

Gebühren pro Nutzungseinheit (§ 6 Abs. 1) 

Schulen 

Förderfähige 
Sportvereine, 

Verbände 

Gemeinnützige 
Einrichtungen 

Hallenbäder- in EUR 

52,00 52,00 

Hallenbäder- in EUR 

65,00 65,00 

Hallenbäder- in EUR 

55,00 55,00 

Freibäder- in EUR 

34,00 58,00 

Freibäder- in EUR 

42,00 78,00 

Freibäder- in EUR 

37,00 70,00 



Hallenbäder- in EUR 
Sonstige 

Nutzer 

70,00 

Art. 2 

Diese Satzung tritt am 01.09.2015 in Kraft. 

70,00 

Freibäder- in EUR 

44,00 81,00 
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